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Landgericht Düsseldorf

BEWEISBESCHLUSS
In dem Rechtsstreit
Yesildal ./. Ricken
(I) 
Es soll Beweis erhoben werden über folgende Fragen:

(1) Wie hat sich der Unfall am 11.11.2004 gegen 11.00 Uhr an der Mühlenstraße / Ecke Neubrückstraße zwischen dem Fahrzeug der Klägerin und dem Fahrzeug der Beklagten zugetragen? 
(2) War die Beklagte im Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert? Welchen BAK-Wert wies die Beklagte zum diesem Zeitpunkt auf?
durch Vernehmung folgender Zeugen

(a) Herrn Christian Schrimpf, Piccadilly Circus 3, M63G78 London, England, auf Antrag der Klägerin als Zeugen zu (1)
(b) Herrn RiLG Dr. Kyrill Makoski, LL.M. (Boston), Kaiserstraße 12, 40474 Düsseldorf, auf Antrag der Beklagten als Zeugen zu (1) und (2)
(c) Herrn POM Stefan Geiger, Polizeipräsidium Düsseldorf, Jürgensplatz 5-7, 40219 Düsseldorf, auf Antrag der Beklagten als Zeugen zu (2)
(d) Herrn Tobias Bühlmeier, Am Kirchweg 47, 40489 Düsseldorf, auf Antrag der Beklagten als Zeugen zu (1) und (2).
(II)

Dem Zeugen Herrn POM Stefan Geiger wird aufgegeben, das Unfallprotokoll vom 11.11.2004 einzusehen und zu dem Termin mitzubringen. 

(III)

Den Dienst des Dolmetschers des Zeugen Herrn Christian Schrimpf wird die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, Frau Athena Kleinmanns, wahrnehmen.

(IV)

Die Ladung der Zeugen wird davon abhängig gemacht, dass die Parteien für jeden von ihnen benannten Zeugen einen Auslagenvorschuss von je 80 € bei der Gerichtskasse Düsseldorf einzahlen oder entsprechende Zeugengebührenverzichtserklärungen beibringen. Frist: 02.03.2005.
(V)

Zu dem Termin wird das persönliche Erscheinen der Parteien angeordnet.

(VI)

Termin zur mündlichen Verhandlung und Durchführung der Beweisaufnahme wird bestimmt auf den
14. März 2005, 13.30 Uhr, Saal R 102

Düsseldorf, den 22.02.2005

Landgericht, 1. Zivilkammer 
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